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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Änderung des Umweltförderungsgesetzes 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Mittelaufbringung Mittelaufbringung 

§ 6. Abs. 1 und 1a …: § 6. Abs. 1 und 1a … 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft kann für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft (§§ 16 ff) Förde-
rungen zusagen und Aufträge gemäß Abs. 1 erteilen, deren Ausmaß 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft kann für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft (§§ 16 ff) Förde-
rungen zusagen und Aufträge gemäß Abs. 1 erteilen, deren Ausmaß 

Z 1 bis 4 … Z 1 bis 4 … 

  5. in den Jahren 2010 bis 2013 einen Barwert von maximal 355 Millionen 
Euro, hievon in den Jahren 2010 und 2011 jeweils maximal 
130 Millionen Euro und im Jahr 2012 maximal 95 Millionen Euro 

Z 6 … entfällt 

entspricht. Bis zu 25 vH des jährlichen Höchstbetrages können als Vorgriff auf 
das jeweilige Folgejahr an Förderungen zugesagt oder an Aufträgen gemäß 
Abs. 1 erteilt werden. Zugesagte oder durch Auftragserteilungen gebundene, je-
doch nicht in Anspruch genommene Mittel können bis Ende 2013 neuerlich zuge-
sagt oder vergeben werden. … 

entspricht. Bis zu 25 vH des jährlichen Höchstbetrages können als Vorgriff auf 
das jeweilige Folgejahr an Förderungen zugesagt oder an Aufträgen gemäß 
Abs. 1 erteilt werden. Zugesagte oder durch Auftragserteilungen gebundene, je-
doch nicht in Anspruch genommene Mittel können bis Ende 2013 neuerlich zuge-
sagt oder vergeben werden, sofern sie ab 1. Jänner 2011 frei werden. … 

(2a) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft kann in den Jahren 1993 bis 2000 zusätzlich zu Abs. 2 im Rahmen 
von Sondertranchen für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft (§§ 16 ff) zusätz-
liche Förderungen zusagen und Aufträge gemäß Abs. 1 erteilen, deren Ausmaß 
insgesamt dem Barwert von höchstens 457,839 Millionen Euro entspricht. Zuge-
sagte oder durch Auftragserteilungen gebundene, jedoch nicht in Anspruch ge-
nommene Mittel können bis Ende 2013 neuerlich zugesagt oder vergeben wer-
den. 

(2a) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft kann in den Jahren 1993 bis 2000 zusätzlich zu Abs. 2 im Rahmen 
von Sondertranchen für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft (§§ 16 ff) zusätz-
liche Förderungen zusagen und Aufträge gemäß Abs. 1 erteilen, deren Ausmaß 
insgesamt dem Barwert von höchstens 457,839 Millionen Euro entspricht. Zuge-
sagte oder durch Auftragserteilungen gebundene, jedoch nicht in Anspruch ge-
nommene Mittel können bis Ende 2013 neuerlich zugesagt oder vergeben wer-
den, sofern sie ab 1. Jänner 2011 frei werden. 

Abs. 2b bis 2e … Abs. 2b bis 2e … 

(2f) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft kann für Zwecke der Umweltförderung im Inland und der Umwelt-
förderung im Ausland (§§ 23 ff) Förderungen zusagen und Aufträge erteilen, die 

(2f) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft kann für Zwecke der Umweltförderung im Inland und der Umwelt-
förderung im Ausland (§§ 23 ff) Förderungen zusagen und Aufträge erteilen, die 
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in den Jahren 2009 bis 2013 jeweils einen Barwert von insgesamt 90,238 Millio-
nen Euro entsprechen. Zusätzlich können der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und der Bundesminister für Fi-
nanzen für die Jahre 2009 und 2010 weitere Zusagerahmen für Förderungen im 
Rahmen von Konjunkturpaketen festlegen. 

in den Jahren 2009 bis 2013 jeweils einen Barwert von insgesamt 90,238 Millio-
nen Euro entsprechen. Zusätzlich können der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und der Bundesminister für Fi-
nanzen für die Jahre 2009 und 2010 weitere Zusagerahmen für Förderungen im 
Rahmen von Konjunkturpaketen festlegen. Ebenso können der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft sowie der Bundes-
minister für Finanzen für die Jahre 2011 bis 2014 weitere Zusagerahmen für 
Zwecke der thermischen Sanierungen festlegen. 

Abs. 3 Abs. 3 

6. Abschnitt 6. Abschnitt 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 53. (1) bis (13) … § 53. (1) bis (13) … 

 (14) § 6 Abs. 2, 2a und Abs. 2f in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2011 treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 

 


